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1. Zusammenfassung

Das zweistufige System sozialer Sicherung bei Arbeits-
losigkeit mit der Versicherungsleistung Arbeitslosengeld
(Alg) auf der einen und der Fürsorgeleistung Arbeits-
losengeld II (Alg II) auf der anderen Seite ist insgesamt
unzureichend. Insbesondere in Krisenzeiten mit einer stei-
genden Zahl zuvor langjährig und außerhalb des Niedrig-
lohnsektors versicherungspflichtig beschäftigter Erwerbs-
loser kann das zweistufige System vor allem der von län-
gerer Arbeitslosigkeit bedrohten oder bereits betroffenen
abhängig beschäftigten Mittelschicht keine Sicherungs-
perspektive außerhalb der Fürsorge bieten. Dieser Perso-
nengruppe fehlt seit »Hartz IV« ein soziales Sicherungs-
element, das ihr ein Mindestmaß an fürsorgeunabhängiger
Kontinuität im Einkommensverlauf (Lebensstandard- oder
Statusabsicherung) gewährleistet. Diese Aufgabe fiel bis
zum Jahre 2004 der damaligen Arbeitslosenhilfe zu.

Unabhängig von allen Reformerfordernissen im Rahmen
der Arbeitslosenversicherung (SGB III) wie vor allem der
Erweiterung der Rahmenfrist von zwei auf drei Jahre oder
auch der generellen Einführung einer verkürzten Anwart-
schaftszeit zum Erwerb eines Anspruchs auf Arbeits-
losengeld für unstetig und saisonal Beschäftigte bedarf es
einer dritten Sicherungsstufe zwischen Entgeltersatz- und
Fürsorgeleistung.

Demgegenüber können Vorschläge, die auf eine finanziel-
le Privilegierung langjährig Versicherter innerhalb des
»Hartz-IV«-Regimes hinauslaufen, die bestehenden Sys-
temdefizite nicht beheben. Dies gilt für differenzierende
Regelleistungen an zuvor versicherungspflichtig Be-
schäftigte ebenso wie für Überlegungen, den befristeten
Zuschlag zum Arbeitslosengeld II grundlegend zu re-
formieren. Alle derartigen Vorschläge bauen ausdrücklich
auf der Fürsorgeabhängigkeit nach Aussteuerung aus
dem Arbeitslosengeldbezug auf statt einen nachhaltigen
Beitrag zur Vermeidung von Fürsorgeabhängigkeit infolge
von Arbeitslosigkeit zu leisten. Perpetuierung statt Heraus-
lösung aus der »Hartz-IV-Falle« bleibt das Ergebnis. Als
einzige »Alternative« hält das zweistufige Sicherungs-
system nur noch die vollständige Privatisierung des infolge
von Langzeiterwerbslosigkeit eintretenden Einkommens-
verlustes bereit.

Die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe im Zusammenhang
mit der »Hartz-IV«-Gesetzgebung war falsch. Der Beitrag
plädiert daher für eine neue Arbeitslosenhilfe, die als hyb-
rides Sicherungselement zwischen den Entgeltersatz-
leistungen des Versicherungssystems und den Fürsorge-
leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende anzu-
siedeln ist. Die Notwendigkeit sozialer Absicherung von
Langzeiterwerbslosen lässt sich nicht auf Armutsver-
meidung – gemessen am aktuellen Fürsorgeniveau –
reduzieren. Das Sozialstaatsprinzip verlangt bei Eintritt
sozialer Risiken weit mehr als lediglich Armutsprävention.
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nehmerschaft für den Fall längerer Erwerbslosigkeit jed-
wede Sicherungsperspektive außerhalb und diesseits von
»Hartz-IV« genommen hat, mit der ihr ein Mindestmaß an
fürsorgeunabhängiger Kontinuität im Einkommensverlauf
gewährleistet werden könnte. Im Mittelpunkt sozialer Si-
cherungspolitik bei längerer Arbeitslosigkeit steht seit
2005 ausschließlich Armutsvermeidung und nicht mehr die
Verstetigung des Einkommensflusses bei Risikoeintritt
(»Lebensstandardabsicherung«) oberhalb der Fürsorge.
Das System sozialer Sicherung bei Arbeitslosigkeit muss
demgegenüber darauf ausgerichtet sein, den aus dem
Versicherungssystem Ausgesteuerten die »Hartz-IV«-
Abhängigkeit möglichst ganz zu ersparen, statt sie in »pri-
vilegierter« Fürsorgeabhängigkeit zu halten oder sie völlig
alleine zu lassen, indem der Einkommensverlust privati-
siert wird und vom Partner bzw. der Familie aufzufangen
ist. Diesem Gedanken trägt bspw. die Forderung des DGB
nach befristeter Einführung eines einjährigen Über-
brückungsgeldes Rechnung.6

Hier wird demgegenüber für ein unbefristetes hybrides Si-
cherungselement – vom Einkommen sowie Vermögen
(auch des evtl. Partners) abhängige Entgeltersatzleistung
– im Anschluss an den Bezug von Alg plädiert, das sich
weitgehend am System der bis Ende 2004 im SGB III ge-
regelten Arbeitslosenhilfe orientiert.7 Eine zeitlich be-
fristete generelle Stärkung der Entgeltersatz-Komponente
könnte zwar unmittelbar und flächendeckend Wirksamkeit
entfalten – hier läge der eindeutige Vorteil einer solchen
einmaligen Ad-hoc-Maßnahme. Aus eben diesem Grunde
kann sie aber andererseits nicht auf Branchenkrisen oder
regionale Besonderheiten jenseits der aktuellen Finanz-
und Wirtschaftskrise reagieren. Und: An den strukturellen
Defiziten des zweistufigen Sicherungssystems würde
grundsätzlich nichts geändert. Auch eine notwendige
Ausweitung der – zeitlich stets befristeten – Entgeltersatz-
Komponente im Rahmen der sozialen Sicherung bei Ar-
beitslosigkeit führt im Zwei-Stufen-System am Ende immer
nur in die Fürsorge oder zur vollständigen Privatisierung
des Einkommensrisikos.

3. Soziale Sicherung bei Arbeitslosigkeit

3.1 Arbeitslosengeld

Bei Arbeitslosigkeit sowie Erfüllung aller weiteren An-
spruchsvoraussetzungen erbringt die Bundesagentur für
Arbeit (BA) als Versicherungsleistung (SGB III) Arbeits-
losengeld. Die Höhe des Alg beträgt 60% (Kinderlose)
bzw. 67% (Arbeitslose mit Kind) des so genannten
Leistungsentgelts.

Das Leistungsentgelt wird aus dem so genannten Be-
messungsentgelt berechnet. Bemessungsentgelt ist das
beitragspflichtige Arbeitsentgelt, das der Arbeitslose im

6 Vgl. Deutscher Gewerkschaftsbund, Bundesvorstand, Bereich Arbeits-
marktpolitik, Vorschlag für die Einführung eines (befristeten) Über-
brückungsgeldes für Arbeitslose v. 03.09.2009.
7 Die dabei vorgenommenen Modellannahmen dienen lediglich als Grund-
gerüst für den Strukturvergleich mit geltendem Recht und nicht als Präjudiz
für eine angemessene Leistungshöhe.

Bemessungszeitraum erzielt hat und das durchschnittlich
auf den Tag entfällt. Der Bemessungszeitraum8 umfasst
die beim Ausscheiden aus dem Beschäftigungsverhältnis
abgerechneten Entgeltabrechnungszeiträume im Be-
messungsrahmen; der Bemessungsrahmen beträgt ein
Jahr9 und endet mit dem letzten Tag des letzten Ver-
sicherungspflichtverhältnisses vor der Entstehung des Alg-
Anspruchs (Abb. 02).

Das pauschal – also ohne Berücksichtigung evtl. individu-
eller Freibeträge – um die Lohnsteuer und den Solidari-
tätszuschlag sowie eine Sozialversicherungspauschale
von 21% reduzierte tägliche Bemessungsentgelt ergibt
das Leistungsentgelt. Als tägliches Arbeitslosengeld er-
halten Arbeitslose ohne Kind 60% und Arbeitslose mit
Kind 67% des Leistungsentgelts.10

Der Anspruch auf Arbeitslosengeld setzt zudem die Er-
füllung der Anwartschaftszeit (»Vorversicherungszeit«)
voraus. Zum Zeitpunkt der Erfüllung aller sonstigen
Voraussetzungen für einen Alg-Anspruch muss innerhalb
der Rahmenfrist ein Versicherungspflichtverhältnis von
insgesamt mindestens einem Jahr (12 Monate) vor-
gelegen haben; die Rahmenfrist reicht von diesem Zeit-
punkt an zwei Zeitjahre zurück. Vor allem unstetig Be-
schäftigte scheitern aufgrund von Versicherungslücken
häufig an dieser Zugangsvoraussetzung für einen Alg-
Anspruch. Befristet für die Zeit vom 1.8.2009 bis 1.8.2012
gilt für einen eng begrenzten Kreis der unstetig Be-
schäftigten eine verkürzte Anwartschaftszeit von sechs

8 In den Bemessungszeitraum gehen bspw. Zeiten des Elterngeldbezugs
oder eine Pflegezeit nicht ein.
9 Der einjährige Bemessungsrahmen wird in den Fällen auf zwei Jahre er-
weitert, in denen der Bemessungszeitraum weniger als 150 Tage mit An-
spruch auf Arbeitsentgelt enthält oder es unter Berücksichtigung des Be-
messungsentgelts im erweiterten Bemessungsrahmen unbillig hart wäre,
vom Bemessungsentgelt im Bemessungsrahmen auszugehen.
10 Für Alg-Bezieher zahlt die BA Beiträge zur Kranken-, Pflege- und Ren-
tenversicherung auf der Basis von 80% des Bemessungsentgelts.
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Abbildung 02








































